
0  E ewinnt und jed hne
aß EeS notwendig iſt, noch andere Gebete beizufügen und die Sakra

mente der Buße und des Altars empfangen. Dieſes Privileg iſt
für den Poctiunkulatag uſofern ſuspendiert, daß 2 Auguſt auch
jene  7 die dies Privileg haben auß den ſechs Vaterunſern,
Ave und Gloria auch die anderen Bedingungen, El Kom⸗
munton und Kirchenbeſuch, erfüllen müſſen, den Portiunkula⸗
Ablaß gewinnen.

Paſtoral⸗Fälle.
(Geldentwertung und Schuldenaufwertung vom Standpunkte

der Dra Unberechenbar ſind die zahlloſen und vielgeſtaltigen Kriegs
chäden Ich der geringſten ner iſt die ittere Verarmung faſt des

ganzen Mittelſtandes und beſonders der ſogenannten leinen Rentner
Wer vor dem Kriege die ente ¹⁴ Kapitales von 200 000 Mark oder
KHronen Ezog, konnte Ein ſorgenfreies En führen erv doch Eeln

jährliches Einkommen von 8000 bis 000 Mark oder Kronen was
vollſtändig enügte für die ergenen Bedürfniſſe und Überdie oft noch
für manche wohltätige aben Menſchen die Eimn derartiges Einkommen
hatten, galten auf dem ande als wohlhabend der aber wurden
ſie um Mittelſtan gerechne Waren ſie praktizierende Katho
iken, ſo beteiligten ſie ſich en katholiſchen erken der Karitas
und des Kultus Kam Eln Geiſtlicher ihnen mit materiellen
nliegen, dann fand E liebevolle Entgegenkommen und meiſtens
auch die gewünſchte Unterſtützung.

euteé ſind teſe ehemaligen Rentner bitter N hr früheres
Kapital von 200000 Mark oder Kronen iſt wertlos geworden. Mit
Rente von 8000 —000 Mark oder Kronen können ſie nicht einmal

Tag en Beim Anblick ihrer Not krampft ſich Uns das
ELA zuſammen nter den vielen, vielen Fällen ſei nur heraus

gegriffen, der dem unterzeichneten Referenten beſonders nahe geht
mne ältere, alleinſtehende Dame hatte vor dem Kriege Elne Kapital
rente von 8000 Mark Sie führte mit threm Die  —  mãa  en Ein be
ſcheidenes und doch wohlhabendes EN Was ſie durch arſamkei
erübrigte von ihrem jährlichen Einkommen, wurde für karitative
und religiöſe verwendet btt allein weiß, wieviel Ute ſie

ihrer feinen Art geſpendet hat Da ſie außerdem über hervorragende
perſönliche Charaktereigenſchaften verfügte, ſtellte ſie auch noch ihre

Perſon mit großem Erfolge den Dienſt der Karitas und der
Religion Wenn ſie enne Sache die Hand nahm konnte man er
ſein, daß dieſelbe gelang Da kam der rieg und mit ihm die langſame
aber ſtetig fortſchreitende Entwertung ihres Vermögens Dazu geſellten
ſich noch allerhand Krankheiten Die olge War, daß die frühere Wohl
habenheit ImMMier mehr ſchwand und daß die entẽ von 8000 Mark nicht



mehr, ler te ErnQ genügte.Was
nun anfangen? unelohnendeErwerbstätigkeit war nicht möglich wegenKrankheit und vorgeſchrittenem Alter. elfende Verwandte oder Be⸗
kannte waren auch nicht vorhanden. Schweren Herzens ſich
die Dame, Entbehrliche veräußern. Zunächſt kamen ungegenſtände die Reihe, die ſeit altersher i der Familie Dann
das Silberzeug; dann die perſönlichen Schmuckgegenſtände, 10 ogar
Kleidungsſtücke und Aber dieſes Verkaufenmu ſchließlich auch
mal Eein Ende nehmen, weil eben ni Entbehrliches mehr da war

Nun kehrte die bitterſte Armut Ein die leeren Wohnräume, die
früher ſo behaglich eingerichte Gegenwärtig iſt die ber ſechzig
Jahre alte Dame die ihr ganzes en Wohltaten mit vollen Händen
geſpendet atte, ſo arm daß ſie ſelbſt nur mehr von Almoſen en muß

ies iſt niir Ai Fall Unter tauſend ähnlichen. Und was iſt Urſache
von all dieſem Elend? Es iſt die beiſpielloſe Geldentwertung, wenigſtens
hauptſächlich.Dieſe Geldentwertung hat aber nicht bloß Privatperſonen
chwer getroffen, ondern auch das Kirchengut. Zahlreiche Kirchen⸗
ſtiftungen nänilich ſogenannten mündelſicheren Darlehen
gelegt. Was aber vor dem Kriege ein mündelſicheres arlehen war,
iſt heute vielfach gänzlich CL Nehmen OD 3 0 daß
Pfarrei Meßſtiftungen Betrage von 000 Mark Die Zinſen
dieſer Sumnie eſtimm für ährlich 100 heilige Meſſen. eute
kann nicht einmal eine Erltzige Meſſe geleſen werden für das Kapital
ne den Zinſen. Auch biſchöflichen Kurien, geiſtlichen Udien
anſtalten, Krankenhäuſern, religiöſen uſtituten FI beſtanden

Deutſchland viele und gute Stiftungen, deren Kapitalien i icheren
Wertpapieren angelegt eute＋

en dieſe Wertpapiere aſt nur
mehr reimnen Papierwert. iſt verloren nfolge der beiſpielloſen
Geldentwertung

Es wird da 1  Cl jemand agen, das iſt leider wahr, aber
daran iſtnun einmal ni ändern. Der Krieg iſt Em u
Man muß ſich das Unabänderliche ehen ſchicken

Darauf iſt 3u erwidern, daß na atſachen zwar ehr mächtig
ſind, aber noch ange nicht mi. Eein wirkliches Recht begründen und
denjenigen dem dieſe Tatſachen ünſtig ſind noch ange nicht von jeder
moraliſchen Verpflichtung enthinden Bekanntlich hat 10 Pius
ſeinem Syllabus den Satz verworfen „Jus materiali A010 CONnN-
Sistit“ enz Freilich ſind die gekne  Eten Mittelmä  E
9  4 zahlungsunfähig; Ees iſt ihnen rein unmöglich, den früheren
Kurswert des Geldes wieder herzuſtellen, ahber QAmi iſt noch ange nicht
bewieſen daß die mit dem früheren vo  — Staate oder von Pri
aten kontrahierten Schulden nun Eln für lemal etilgt ſind
Denn Eenn Ein Privatmann antro gemacht hat und ſeine Gläubiger
vbon ihm etwa bloß —57⁰ ihrer re  mäßigen Guthaben zurückerhalten, ſo
ind amt ſeine moraliſchen Ver  ichtungen keineswegs erlb  en
Kommt nämlich ſpäter wieder 3u Vermögen, ſo iſt ewiſſen



erblchtet ſeinen Glanbigern den Reſt ihrer Guthaben 40 bezahlen.
So lehren ＋

E Moraltheologen gilt nun auch vom el
Derſelbe iſt gegenwärtig gleichſam ankro und er zahlungsunfähig.
Er kann gegenwärtig ſeinen Gläubigern aſt ni zurückzahlen. C
wir dürfen und ſollen doch Offen, daß der jetzige Zuſtand nicht ewig
dauern, daß vielmehr eine beſſere Zukunft wieder erſcheinen wird Dann
aber hat der Q die heilige Pflicht, ſeine früheren Gläubiger, die
ihm i rößter Not nach beſten Kräften geholfen haben, ebenfa nach
beſten eigenen Kräften entſchä digen.

Man ſage auch nicht, dem Staate komme das Obereigentumsrechtüber den ganzen Beſitz ſeiner Untertanen Er könne daher dieſen
Eſt enteignen und für ſich un Anſpruch nehmen, enn das Allgemein⸗
wohl es fordere; könne deshalb auch ſeine Schulden gegen die Gläubiger
enteignen, mit anderen orten, einfach nicht bezahlen, wenn das
Allgemeinwohl dies erfordere. 1Eeſe Begründung iſt ungenügend. Denn
erſtens ſind ange nicht alle äubiger des Staates eigene Untertanen
Nach vielen, vielen Ultbnen zählt nämlich das Papiergeld, das Im
Uslande iſt, und dieſe ausländiſchen Beſitzer von Papiergeld ſind dochnicht Untertanen des Schuldnerſtaates, der das Papiergeld ausgegebenhat Freilich, wenn 1eſe Ausländer wie viel vorkam eine
Spekulation mit dem Papiergeld getrieben und ehofft haben, außer⸗
gewöhnlich hohe Gewinne einzuheimſen, ſo können ſie ſich nicht beklagen,daß ihre Hoffnung bitter getäuſcht worden, und ſie nicht außergewöhn⸗liche Gewinne, ondern außergewöhnliche Verluſte getroffen haben
O  AN  eder nämlich, der Börſenſpekulation Ei  „ muß auch einen noer⸗
hofften Verluſt tragen. Aber Im Uslande efinden ſich nicht bloß der⸗
artige Spekulanten, die keineswegs bemitleiden ſind, ondern auchzahlloſe wohlgeſinnte Menſchen, die aus ſe

Oſer Sympathie die
Kriegsanleihen gezeichnet haben Und dieſe können nun nicht einfachexpropriiert werden von den Staaten, die rieg ſeführt haben

Ferner hat die ſtaatliche Obrigkeit auch den eigenen Untertanen
gegenüber kein nh eſch 14 Obereigentums⸗ der Enteignungs⸗recht 0n wäre ES das Privateigentum geſchehen, das doch Im
aturre ſelbſt begründet iſt und deshalb von keiner menſchlichenGewalt kann abgeſchafft werden (vgl. Leo XIII., Enzyklika „Rerum
novarum)). Nur Unter zwei Bedingungen darf der Qu des nter
anen Privateigentum antaſten, nãmlich: wenn das Allgemeinwohleine olche Enteignung gebieteriſch fordert; enn für enteignetePrivatgut eine angemeſſene Entſchädigung geleiſtet wird Will zUumBeiſpiel der QU eine für das Allgemeinwohl nützliche Eiſenbahnſtreckebauen, ſo kann zwar die Felder der Bauern enteignen, aber mußeine angemeſſene Entſchädigung dieſen Bauern gewähren. So kann auchder Q nicht ohne angemeſſene Entſchä digung das rühere Papier,welches 10 ni anderes als Staatsſchuldſchein iſt, einfach wert
los erklären. Er muß dafür eine ewiſſe Entſchä digung eiſten Freilich
kann E das vorläufig nicht egen ſeiner ſonſtigen fürete aren Laſten



567
und wegen der 9egenhbürtigen Zwangslage. Aber ob ihm das nichtſpäter möglich ſein wird, iſt durchaus nicht ſich Hier gilt alſo der ttannte
Satz „Aufgeſchoben iſt noch nicht aufgehoben.“ Und dementſprechendollten Unſere leitenden Staatsmänne auch prechen und handeln.
Uebrigens II ſich dieſe Einſicht langſam Bahn Denn immer lauter
erſcha In den Parlamenten der Ruf nach „Aufwertung der früherenSchuldforderungen“. Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird ber kurz
oder lang eine Aufwertung wirklich OImmen. Die letzten Verhand⸗
ungen Im eu  en Reichstage haben ber eits in dieſer Hinſicht ankens
CU AIrheit geleiſtet. Vorläufig müſſen die Gläubiger des Staagtes ſich
reilich gedulden.

Leider hat ſich In weiten Volkskreiſen die falſche Anſicht eingebürgert:
Der Staat bezahlt ſeine Schulden nicht, alſo brauche ich ES auch nicht

tun meinem Mitmenſchen gegenüb Eu, ſe wenn ich ES könnte der
Die Geldentwertung hat miir großen Schaden ebracht alſo 0 ich
mich chadlos meinem eigenen Gläubiger gegenüber, indem ich meine
früher kEO ntrahierten Schulden mit dem erteten Papiergeld bezahle.

Da hat Petrus dem Paulus tm Jahre 1912 zUum Qu eines
Hauſes 100.000 (ar: hypothekariſche Sicherheit geliehen. Nach
dem der Ver des Papiergeldes immer mehr geſunken war, kündigt
Paulus die und bringt Im &

ꝗ

ahre 1921 dem Petrus einen
100.000⸗Mark⸗Schein, der vielleicht in bld Mark wert Par
3ur Abtragung ſeiner Hypotheka

uld Da das Papiergeld Zwangs—
Urs hatte, mu Petrus das Geld annehmen; die Qr vor
dem Geſetze getilgt. Petrus konnte ſich mit dem von Paulus zurück⸗
erhaltenen vielleicht eun Paar zweiter Sorte kaufen;
Paulus hingegen hatte ſich 1912 mit dem von empfangenen

ein vn Haus gebaut, das EL beſitzt (einer Anſicht
nach iſt das eine ſchreiende Ungerechtigkeit, und wenn auch vor dem
bürgerlichen Geſetze Paulus dem Petrus ni mehr ſchuldet; Im
Gewiſſen und vor 011t muß ihm den im ũ  QO  ahre 1912 erhaltenen
vollen Wert noch zurückerſtatten, und zwar aus folgenden Gründen:

Ein allgemein angenommener Grundſatz ſagt „Nemo
ditescere allena.“ Niemand darf ſich mit fremdem Ute bereichern.
Nun hat Paulus mit dem von Petrus erhaltenen ſich ern ſchönes
Haus gebaut, das EL auch jetzt beſitzt Ohne dieſes Geld hätte Paulus
das Haus nicht bauen können. Afür hat CEL ſpäter einen faſt wertloſen
Papierſchein dem Petrus zurückgegeben, den dieſer Uunter dem ru
ungerechter Zibilgeſetze zur Tilgung ſeine Guthab ens annehmen mu
Paulus iſt alſo auf Koſten des E nahezu 100.000 Goldmark
reicher geworden; was doch ge  1 ungere iſt; hat die trenge Ge⸗
wiſſenspflicht, den E  u chadlos halten; wenigſtens wenn dieſer
nicht freiwillig und ohne Geſetzeszwang auf ſein früheres Guthaben

erzichtet.
en Petrus und Paulus beſtand ern gültiger Darlehens⸗

vertrag. Man hat zwar Iin letzter Zeit wieder ehr viel ———— und ge⸗



chrieben ber We en des mo dernen Darchrieben über das Weſen des modernen Darlehe

ertrages und viele

wollen denſelben nicht mehr gelten laſſen als gleichbedeutend mit dem

alten contractus mutui (vgl. A. Weiß, Apolo gie des Chriſtentums IV

794 ff.; H. Peſch, Lehrbuch der Natio nalöko no mie V, 726 ff.). Indes

das wenigſtens ſteht feſt: Geld iſt eine res primo usu consumptibilis.

Alſo geht ſie beim Darlehen ſofort in das Eigentum des Darlehen⸗

empfängers über, der daher auch für das geliehene Geld auf alle Fälle

haften muß. Der aus dieſem Gelde erwachſene Nutzen oder Schaden

gehört dem Darlehenempfänger allein. Leiht z. B. jemand 10.000 Mark

und macht damit ſo glückliche Spekulatio nen oder Operatio nen, daß er

nach wenigen Monaten weitere 10.000 Mark verdient hat, ſo gehört

dieſer Gewinn ausſchließlich ihm; dem Darlehensgeber braucht er bloß

das geliehene Kapital nebſt den entſprechenden Zinſen zu bezahlen;

den Reſt kann er für ſich behalten. Das leuchtet jedem ein. Hat aber der

Darlehensempfänger Verluſte mit dem geliehenen Gelde, ſo muß er

auch dieſe allein tragen; er muß trotzdem dem Darleiher die ganze ent⸗

lehnte Summe nebſt Zinſen zurückgeben. Wenden wir dies nun praktiſch

auf das Darlehen von Petrus an. Paulus wurde im Jahre 1912 ſofort

Eigentümer des empfangenen Geldes, mit allem damit verbundenen

Riſiko; er mußte bloß dem Petrus den empfangenen Geldeswert nebſt

den entſprechenden Zinſen ſpäter zurückerſtatten. Er baute mit dem

Gelde ein Haus. Selbſtverſtändlich gehörte auch dieſes Hous nebſt allem

damit verbundenen Riſiko dem Paulus; wäre es z. B. abgebrannt, ſo

hätte Paulus allein den Schaden zu tragen und müßte trotzͤdem dem

Petrus den empfangenen Geldeswert nebſt Zinſen zurückgeben. Glück⸗

icherweiſe hat Paulus durch das Haus keinen Schaden erlitten; vielleicht

hat er auch nicht großen Nutzen erlangt, aber ob Nutzen oder Schaden,

das iſt irrelevant; Paulus muß dem Petrus den 1912 empfangenen

Geldwert zurückerſtatten und nicht etwa Papiergeld, das nicht einmal

den tauſendſten Teil des damaligen Geldwertes beſitzt.

Aber vielleicht wird Paulus zu ſeiner Entſchuldigung anführen das

ſogenannte periculum sortis, das ſtets mit dem Darlehensvertrage für

den Darleiher verbunden iſt. In dieſem Falle war nun einmal das

periculum sortis, das Riſiko für das Kapital, ſehr groß und hat leider

den Petrus hart betroffen. Daran iſt jetzt nichts mehr zu ändern. Petrus

hat den Schaden allein zu tragen, geradeſo wie Paulus den Schaden

allein hätte tragen müſſen, wenn ſein Haus durch Erdbeben oder Feuers⸗

brunſt zerſtört worden wäre. — Dieſer Einwurf iſt bei näherem Zu⸗

ſehen nicht ſtichhältig. Denn das periculum sortis iſt ein beſonderes

Riſiko, welches dem Darleiher entſteht aus der etwaigen Zahlungs⸗

unfähigkeit des Darlehensempfängers. Dieſer aber iſt im vorliegenden

Falle nicht zahlungsunfähig, ſondern will einfach nicht zahlen, weil er

weiß, daß er dazu nicht vom bürgerlichen Richter gezwungen wird. Vor

dem göttlichen Richter iſt er aber darum keineswegs ſeiner ſtrengen

Verpflichtung los; und ich glaube ſat, daß auch 8 Watr Mich:ertra und viele
wollen denſelben nicht mehr gelten laſſen als gleichbedeutend mit dem
en COntractus mutui vgl Weiß, Apologie des Chriſtentums IV
794 üf Peſch, Lehrbuch der Natio nalöko nomie V, 726 ff.) &  ndes
das wenigſtens feſt eld iſt eine TeS primo u8Su Consumptibilis.
Alſo geht ſie beim Darlehen In das Eigentum des Darlehen⸗
empfängers über, der daher auch für das geliehene eld auf alle
haften muß Der QAus dieſem erwachſene Nutzen oder Schaden
gehört dem Darlehenempfänger allein Leiht jemand 0 Mark
und acht damit ſo glückliche Spekulationen oder Operationen, daß CEr

nach wenigen Mo naten weitere Mark verdient hat, ſo gehört
dieſer Gewinn ausſchließlich ihm; dem Darlehensgeber braucht ELr bloß
das geliehene Kapital nebſt den entſprechenden Zinſen 3u bezahlen;
den Reſt kann EL für ſich behalten. Das leuchtet jedem ern Hat aber der
Darlehensempfänger erluſte mit dem geliehenen C  , ſo muß Er

auch teſe allein tragen; muß trotzdem dem Darleiher die0 ent
lehnte Uumme ne Zinſen zurückgeben. Wenden wir dies nun praktiſch
auf das Darlehen von Petrus Paulus wurde Im Jahre 1912 ſofort
Eigentümer de empfangenen Geldes, mit Em Qamit verbundenen
iſt mu bloß dem Petrus den empfangenen Geldeswert ne
den entſprechenden Zinſen ſpäter zurückerſtatten. Er Qute mit dem
Gelde etn Haus Selbſtverſtändlich gehörte auch dieſes Hous ne Em
ami verbundenen Riſiko dem Paulus; wäre ES abgebrannt,
hätte Paulus allein den Schaden 3 tragen und müßte rotzdem dem
Petrus den empfangenen Geldeswert ne Zinſ zurückgeben. U
icherweiſe hat Paulus durch das Haus keinen Schaden erlitten; vielleicht
hat auch nicht großen en erlangt; aber obb en oder Schaden,
das iſt irrelevant; Paulus muß dem C den 1912 empfangenen
Geldwert zurückerſtatten und nicht etwa Papiergeld, das nicht einmal
den tauſendſten Teil des damaligen Geldwertes beſitzt

Aber vielleicht wird Paulus ſeiner Entſchuldigung anführen das
ſogenannte periculum SsOrtis, das ſtets mit dem Darlehensvertrage für
den Darleiher verbunden iſt In dieſem war nun einmal das
periculum sortis, das Riſiko für das Kapital, ſehr groß und hat leider
den Petrus hart betroffen. Daran iſt jetzt n mehr ändern. Petrus
hat den Schaden allein 3u tragen, geradeſo wie Paulus den Schaden
allein 6  6 tragen müſſen, wenn ſein Haus durch Trdbeben oder Feuers
brunſt zerſtör worden dre Dieſer Einwurf iſt bei näherem Zu

nicht ſtichhältig. Denn das periculum Sortis iſt ein beſonderes
Riſiko, welches dem Darleiher en  E aus der etwaigen ahlungs⸗
unfähigkeit des Darlehensempfängers. Dieſer aber iſt Im vorliegenden

nicht zahlungsunfähig, ondern ill einfach nicht zahlen, weil EL

weiß, daß ELr dazu nicht vom bürgerlichen Richter gezwungen wird Vor
dem göttlichen Richter iſt EL aber darum keineswegs ſeiner ſtrengen
Ver  ung los; un  1 glaube fe, daß auch des W.



Stellvertreter, der Bei ater nämlich, ihn nicht losſprechen kann von
dieſer Verpflichtung.

eU ſollen nicht Beichtväter und Seelſorger die Gläubigen 1 bona
ide laſſen, die Ennen, ſie hätten durch minderwertiges Papiergeld
ihre früher bedeutend mehrwertigen Schulden ed mne ernſte,
folgenſchwere rage dies une Reihe von Beichtvätern wenden

Unrichtiger eiſe das bn richtige Prinzip Poenitenti favendum
8t oder man Oll dem Pönitenten keine Pflicht auferlegen, wenn ES
nicht abſolut notwendig iſt Es iſt 10 ge ſchön und recht mögli
mi. den Pönitenten ſein aber man edenke doch auch daß
dieſe den Pönitenten oft emne tadelnswerte Grauſamkeit

andere Mitmenſchen verurſacht Wenn vorliegenden
der Beichtvater großer den Paulus losſpricht von der

vollwertigen Rückzahlung der kontrahierten Schuld bder ihn auch Aur
bona fide äßt ſo kann ene große Grauſamkei Petrus be

gehen, der früher etwa Ein leiner Rentner war und jetzt bitter QL  —
geworden iſt ebrigens darf der Beichtvater nuLr dann für den Pöni⸗
tenten Ene mi. Anſicht anwenden, wenn teſe wirklich und ſolid pro

iſt Mit dem beſten illen kann ich nicht die Probabilität dieſer
Anſicht einſehen die Elne eL kontrahierte als etilgt
betrachtet wenn dafür faſt wertloſes Papiergeld zurückbezahlt wurde

euß ELE Probabilität Imm dieſer Anſicht nicht zu, weil meines Wiſſens
bisher keine bedeutenden Theologen ieſelbe verteidigt oder auch nulr
Crbrter Aben Innere Probabilität aber erſt recht nicht Denn die
geiden Afur angegebenen Beweiſe ſind doch allzu TImſelig Man ſagt
a) St macht E6 auch ſo Alſo darf ich 8 ebenfalls ſo machen,

Das Papiergeld Zwangskurs alſo durfte ich denſelben (unem
Vorteile ausnützen, wie ES übrigens zahlloſe andere Mitmenſchen, und
war auch mich, getan aben Der E Beweis verdient nicht
einmal ein Wort der Erwiderung Wenn man das nachahmen dürfte,
was die Staaten 16 aben, dann Scheußlichkeiten wie die
erſten Chriſtenverfolgungen, aub von Kirchengut nachahmens⸗
ert Der zweite Beweis beweiſt ebenfalls ni Denn Zwangskurs
des Geldes und eL ſind keineswegs identiſch Der Zwangskurs
des Geldes war notwendig, Eil n der geſamte Handel geſtockt hätte
eLr dieſer Zwangskurs an umgekehrten Verhältniſſe zum eld
Crte Trotz Zwangskurs ſank nämlich der irkliche eLr IM ſchwindel

Tiefen. Milliarden, 10 Billionen Papiermark hatten ſozuſagen gar
keinen realen Wert mehr. Alſo iſt und bleibt trotz Em Zwangskurſe
Elne pure Ungerechtigkeit, wenn jemand frühererhaltenen eellen
Wert durch faſt wertloſen Papierſcheinerſetzen will

Aus den bisherigen Ausführungen ſcheint miu klar hervorzugehen,
daß dur die Ausnützung der fabe  en Geldentwertung viel Unrecht
en und daß dem oben angeführten Paulus noch nicht
alle Petrus abgetragen hat Ferner ſehe ich nicht eln
warum man manche riegsgewinner und die Neureichen nachſichtig
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ſein ſoll, zum Nachteil 9ieler hart geſchädigter Mitmenſchen. Auch
ſcheint EeS niu ſehr empfehlenswert, daß alle Seelſorger die Aufwertung
der früheren Schuldforderungen lebhaft befürworten; ſie eiſten dadurch
manchem ohne verarmten Mitmenſchen und beſonders auch dem
hart In Mitleidenſchaft gezogenen Kirchengut einen großen Dienſt.
vermiſſe er die notwendige Mitarbeit der eelſo⸗ge: In dieſer minent
karitativen und ſozialen Tätigkeit Freilich Oll QAmt nicht geſagt ſein,
daß nun die Seelſorger von der Kanzel Cra Uunter Androhung der
Höllenſtrafen fordern müſſen, daß alle, die ſich mn Ausnützung der eld
entwertung bereichert aben, erſatzpflichtig ſind In manchen Fällen
iſt die Sache nämlich ſo kompliziert, daß eine Löſung nach renger
Gerechtigkeit kaum möglich iſt und daß m anderes übrig bleibt, als
eine gegenſeitige freiwillige Verzichtleiſtung. Hauptzweck dieſer Zeilen
iſt, Klerus und blk anzufeuern: ſo viele Kriegsgewinner
und Neureichen, die ihren Eſt erlangt 0  en einzig durch Ausbeutung
der Not des Vaterlande und ihrer Mitmenſchen; für die möglichſte
Wiederherſtellung des ungere geſchädigten Privat und Kirchengutes

Freiburg Schweiz) Dr Prümmer 23.5 NI  10
14 (Leichenverbrennung.) Ein Mann verliert ſeine geliebte Frau

Ar To d Ind äßt ſie beſtatten Nach einiger Zeit muß überſiedeln
und läßt er den Leichnam ſeiner verſtorbenen Frau exhumieren und
ihn auf dem Friedhofe ſeine Wohnortes beiſetzen Infolge ſeines
Berufes iſt EL genötigt, ungefähr jede zweite ꝗ

ahr ſeinen Wohnſitz 3U
verändern, weshalb Er, die Ueberreſte der Frau leichter mitnehmen
3U können, beſchließt, teſe Im Krematorium einäſchern 3 laſſen, Um

ſie Iun der Urne überallhin bequem chaffen 3u können. ſt mn dieſem
die Crematio Erlau

Die Antwort kann nUuLr lauten ein Um aber ganz klar Wir dieſer
rage vorzugehen, muß man unterſcheiden: den ätigen, bezw ver—
urſachenden Teil das iſt hier der Mann und den leidenden Teil

die Frau; ferner die Unerlaubtheit einerſeits und die Straffolgen
der Tat anderſeits

Schon das Wiederausgraben des eichnam der Frau iſt ſich
verboten; das kann nur rlaubt werden durch die Bewilligung des rdi
narius (Can. 1214, Sollte man die Ueberreſte der Frau von anderen
Leichen oder Ueberreſten nicht unterſcheiden können, ſo dorf der
Ordinarius die Erlauhnis 3ur Ausgrabung gar nicht erteilen (Can 1214,

2) Im vorliegenden wird der Ordinarius die Erlaubnis, auch
wenn man die El der betreffenden Frau genau ennt, kaum erteilen
können, da ES ſich Am eine fortg Störung der Grabesruhe einer
heimgegangenen Perſon handelt. Der un des Mannes, die eber⸗
Le ſeiner Frau In ſeiner Nähe haben, entſpringt offenbar einer
Grille; denn die Cele der Verewigten iſt die Hauptſache.

Der Mann rkennt ſelbſt das Läſtige der oftmaligen Ausgrabung
und wiederholten Beiſetzung und darum feſſel ihn der Gedanke die
„Po eſievolle Aſchenurne“ ſeiner Frau. Freilich iſt hiebei die Gefahr nicht


